
Günter Frankenberg 
Politisches Asyl - ein Menschenrecht? 
Versuch, den Schutz vor Folter auszuweiten'} 

/. ZweI Gesichter der Modeme 

Fremden, die im Ausland Schutz vor politischer Verfolgung suchen, tritt die 
Moderne mit einem Januskopf entgegen. Beim Folterverbot wender ihnen der 
völkerrechtliche Diskurs ein menschenrechdiches Antlitz zu. Internationale Pakte, 
regionale Deklarationen und nationale Verfassungen verheißen den Flüchtlingen 
Zuflucht vor staatlicher Willkür und Barbarei. Klagen sie jedoch jene Menschen­
rechte cin, so bietet ihnen eben dies~ Völkerrecht die Stirn staarlicber Souveränität. 
Im Zweifel übertrumpft Sta3tsraison die Humanität. Gleichwohl sind die men­
schenrechtlichen Klagen begründet: In jedem dritten Land der Weh wird gefolrert; 
kaum ein Staat isr von Beschwerden ausgenommen, er unterwerfe Bürger grausa­
men, erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlungen.' 
Polirische Flüchtlinge, so verheißen Menschenrechtsdokumence, sollen Asyl genie­
ßen .I In den einschlägigen Resolutionen, Deklarationen und Pakten begegnet den 
Verfolgten eine humanitär gesonnene Wel[gesellschaft. In vielfältigen suatlichen 
Maßnahmen und sekundierenden juristischen Lehren schlägt die edle Gesinnung 
freilich in Abwehr und Abschreckung um.! Wer im Heimatstaat arn eigenen Leibe 
barbarische Unterdrückung erlebt, stößt in den Zufluchtsländern nicht selten auf 
EngherLigkeit und Fremdenhaß. 

• I'ur kr,u.chc HinwelS' dank. ,ch Thomas Blanke, Klaus Gün,her, Winrooh Kühne. Rc,nh.rd M.", und 
Ulnch Su<ch.n. 

I Diese Beh~up'ung wlrd Ulsbesooderc ges'üt7-! .u( den Bench, des Sonderbench,ers""cr$ der UNo 
Men<chenrechtskommlss,on P. Kooijmans, Torrurc .nd O,h ... Crud. Inhuman or Degrlding Tre.uncnt 
or PUnlshmc.n' vom 'll.l. '986 (EJCN""19&6/'l) sowlt.uf die J>hresbenohle von .. mn<<t)' Ul/erna/)O­

no I. 7.ulct7.t: Jahre,berlcht 1,8S (Fnnklun 1')8S). Vgl . ouch E. Pc<ers, Torture (Ncw York I,SS) sowIe 
die Ausführungen und Nachw"l" '" K.p.1ll unten . 

• Zur ln,crn.oonalen, r<'g,onalcn und ""uon.len Ve",nk.",ng des Asylre<:ht, vgL die matenalrcoch. 
Monogr:oph,. von I. v. Polln-n, 0" modeme Asylrt<:ht (Berlin 1980). Vom GenIeßen sprechen Ulsbcson­
dere Art. '4 I AllgErklMR und An. ,6 [f l GG. 
VgJ. den BCrlch, des Hohen Flüeht.ling>kommlSs,rs der Vere,n!<n Nalionc:n , ZAR 19S4, 68 (I. Zur 
Politik der AbschrKkung von Asylsuchenden," der Bund<srepub~k vgL R. M.n<, Vom Schutz vor 
Verfolgung zur Politik der Abschr«kung, KJ 1985.379 {{; R.JitckJc. KJ 1,8S. 411 ff; Di.komsches Werk 
da Evgl. Kirche on DeuLlchhnd (1-Ig.), Zur lage der A<ylsuchendcn on d., Bundesrepublik Dcuc.:sehland 
(April 1984); T. Hoffm.nn (Hg.), Abgelehnt. AusgewJesen, Au>go~cfert (Gesellschafl f. btd,oh .. 
Völker. GoulIlgen '98S) Jeweils mn z:>h.lreoehen NachWeIsen. ßem.rkeoswcn wegen ihrer Dcudichkw 
ISI die Presle.rklärung des undkrelsvtrbaSllles Bayern aus dem Jahre '98" .Die unerwun,d"e 
Inlegr."on (A,yl,ucoender) In die deutschen Lebensverhihm .. c ,n durcb. bewußl karge, I.gcnn.ßigc 
Unterbringung lU verhondem. Si. muß .1, psychologISche Schr.lnkc g<'gcn den ",e",ren Zustrom 
A,ylwiltiger ,ufgeb~u, werden . Eine Arb.'l.S;lu(nahme l!l Im Intcress< .bsehrcckeoder ZUSlind, abzu­
lehnen .• (ZH. nach Südd. Zeug. v. '4. J. '98S). 
Vgl. luch H. RjtlS"cg, Asyl{e<:ht S~"gen Flüchtlinge, WAusIR 1986,321 und die differenz,erte Analyse 
VOn A. Söllncr. WestdcuLlche A,ylpolitik, Lev, .. han +I, ,86. ~96 ff. 'lur Asylpolitik d,·, Bundesregl<.'­
rung. 
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/8 Mit der Modernität der Weltgesellschaft scheint es nicht weit her zu sein. Nicht nur 
die sonntägliche Erklärung und die alltägliche Praxis der Menschenrechte klaffen 
auseinander. Das könnte ebenso wenig überraschen wie Divergenzen der menschen­
rechtlichen Bewußtseinslagen zwischen den Vereinten Nationen einerseits und den 
Bevölkerungen andererseiLS. Eine Überraschung - oder: Paradoxie - verbirgt sich, 
wie es scheinr, im Verhälmis von MenschenrechLSsystemen zu staatlichen Souverä­
niräLSanspruchen. MenschelU"echce, internationale zumal, provozieren allem An­
schein nach, was sie gerade limitieren wollen: Vorbehalte im Namen der staatlichen 
Souveränität. 
Eine paradoxe Situation verlangt nach einer paradoxen Intervention, Die folgenden 
Uberlegungen lassen sich daher von der Frage leiten, wie der Schutz vor Folter 
verbessert werden kann. Dazu knüpfen sie ::1.0 ein Motiv an, das in der Epoche der 
bürgerlichen Revolutionen bei der Formulierung der Menschenrechte Pate stand 
und zunächst in dem auf Einwanderung angewiesenen Kolonistenland der Vereinig­
ten Staaten,' später auch anderswo, ihre förmliche Anerkennung fördene, Gemeint 
ist die Relativierung der strengen Unrerscheidung von StaaLSangehörigen und 
Fremden. Angesichts der Renaissance des staatlichen Souveränitätsdenkens er­
scheint der Rückgriff auf diese Relarivierung paradox. Im folgenden soll diese 
Paradoxie mir Bezug auf das politische Asyll aufgelöst und sollen die juristischen 
Bemühungen um den Schurz politisch Verfolgter, insbesondere von Folteropfern, 
ohne menschenrechdiche Akrobatik6 aus der Defensive geführt werden. 

11. Menschenrechte. Einige kritische Anmerkungen 

Vordergründig läßt sich die Geschichte der Menschenrechte als schrittweises Gelin­
gen der Aufklärung beschreiben, repräsentieren sie doch die Glanzpunkte einer 
vernünftigen Regelung des Lebens in Gesellschaft, weil sie dem Individuum den 
Schutz verheißen, dessen es gegenüber staatlicher Macht bedarf. Es gibt also gute 
Gründe für die These, eine menschenrechtlich fundierte Verfassungsordnung sei der 
Zustimmung aller billig und gerecht Denkenden sowie vernünftig Handelnden 
fähig.7 Die Umwandlung aller sozialen Beziehungen zwischen Individuen und 
Gruppen gegenüber aller staatlichen Gewalt in Memchenrechtsverhälmisse läßt sich 
ferner als ein normariver Fortschritt auszeichnen: Die bürgerrechtliche Abstraktion 
von rraditionalen Gebuns- und Standesvorrechten sowie von sozioökonomischen 

4 Vgl. G.Jdlinck, Die Erklärung der Mensc.h.n- und Bürgt'rr~ch.c Ul: R. Schnur (Hg.), Zur Gesdueh.c der 
Erklärung der Mens<ht~red"e (D.nnmd. '964), I ifJ3s und T. P:.me, Die Rech,e des Menschen (Berlin 
'9 6z). 
Vgl. dazu W. Abendroth, Suchworr Asylrech,. In: SLnlpp/Schlochh.u~r, Wörterbuch des Volkcrrech,s I, 
•. Au!1. (Berlin 1960) und zur ,keucHen Debane die polaren )un<llschen Pom,onen von R. Marx, Eine 
menschenrechrliehe ßegrundung des A,ylrech" (B,de.n-ß,den '9SS) und H.Qulntseh, Reche auf Asyl 
(Berlin 1986). Zur A<ylprxm 'n der BundesrepubJik "gl. H. K,u!fmann (Hg.), Kein Asyl be, de.n 
DeulSchcn. Ansc.hl<tg au! ein Grundrecht (Reinbek b. Hamburg '986). 

6 Diese knuseh. Anspielung auf die MensehenrechtsdeblUe z,eh pnm,r auf d,c -intemalJon,li"crung­
des Menschenrechts auf Asyl ~b. HinSIchtlich d~r nallon~l.n Asylgar.lnuco erseheln' SkepSIS geboten. 
Die Auslegung und P("'3.)I'I' selb" emt"$ absolu.en Rt'Chts lU! As)"1 wIe Art. 16 H 1 GG I~, die Vermutllng 
nahe, ,hG mil der Konsuukuon emes Menscbenrechrs k.u" verJ:.ßliche Sperre gegen exekuu"e 
M~ßnahmen (Wlo z. B. Visumspnich, oder TransporrverbOle fur Asylsuchende) od.r rcsrriktlve Dokm· 
nen (w,e z. B. Foher kom AsyJgrund) eITlchw Wird. Damll soll :Jlcrdings komer ,En,regelung. der 
Asylproblemalik d"" Won gerede, worden (vgl. dazu ,nsb"". Kap. I V unten). 

7 Zum Pnncllp der Zusnmmungsflh,g!<cIl vgl. G. Frank~nbcrg/U. Rödd, Von der Volkssouver''''''1 zum 
Minderhwenschurz. Die Freihe .. poli"",h<r Kommunikauon ,m V"h"ungSSlaal (FrankJurt 198,), 
K.p.1. 
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KJassenlagen wird noch einmal geSteigert und ebnet - idealiter - auch staatSbürgerli­
che Privilegien ein. Alle Menschen in einer Gesellschaft und in der Weltgesellschaft 

sind Brüder und Schwestern. Jedenfalls im Lichte der Menschenrechte. Die moderne 
Leistung der Menschenrechte besteht also darin, daß sie von jeglicher Individualität 
und SoziaJität abstrahieren, den Menschen als solchen in SchutL nehmen und diesen 
Schutz zum Kriterium für die Legitimität politischer Herrschaft machen. 

Diese Abstrakrionsleistung spiegelt sich, wiederum vordergründig, im freien Flug 
der Menschenrechte über nationale Grenzen hinweg und in alle Gefahrenzonen der 
real existierenden Gesellschaften hinein. Nach dem Muster einer Evolutionsparahel 
werden von den Historikern der Menschenrechte drei Kodifikationswellen nebst 
Theorieschüben markien .g Unter dem Sternzeichen der (von den Kirchen nicht 

sonderlich geschätzten) Autonomie und vor dem Hintergrund des absolutistischen 

Staates vollzieht sich in der . idealisUschen Phase- bis ecwa zum Beginn des 
19.Jahrhunderts die menschenrechtliche Emanzipation des Individuums von über­

mäßigen. nicht verfassungsgernäßen EingriHs- und Kornrollbefugnissen der Staats­
gewalt. Die Habeas Corpus Akte, die englischen und nordameriklVlischen Bills of 

Rlghts sowie französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von (789 
geben dem Idealismus und Humanismus der Aufklärung Ausdruck und umschrei­
ben, in der Rückschau, den heute (ast unstreitigen substantiellen Kern der Men­
schenrechte: Anspruch auf gleiche Achtung der menschlichen Person, Verbot der 
unmenschlichen Behandlung und Schutz vor willkürlicher Entziehung der persönli­

chen Freiheit sowie der religiösen und politischen Grundfreiheiten.9 

Nach dem I. Weltkrieg erfährt dieses liberale MenschenrechtSmodell einen Bedeu­
tungszuwachs. Die Programmatik der Arbeiterbewegung schlägt auf die Menschen­
rechtsdebatte durch und erzwingt die Themacisierung der »sozialen Frage~ auch im 
Verfassungskontext. Neben negative Kompetenzen der Staatsgewalt treten men­

schenrechtlich begründete. positive. also auf die Herstellung sozialer Glcichheic 
gerichtete Pflichten. Menschenrechte treten in die »realistische Phase« ein. '0 Soziale 

Menschenrechte können freilich nicht umstandslo5 gegenüber justiziellen und Frei­
heitS-Menschenrechten als Normen gesteigerter Abstraktheic begriffen werden. da 
der soziale Kontext - Ungleichheit. Klassenschranken, Lebensbedingungen - we­
nigstens 3usschnitt:weise und juristisch gefiltert in den menschenrechdichen Tatbe­

ständen aufscheint . '" 

Ein noch nicht abgeschlossener Absrraktionsschub setzt allerdings nach dem 
2. Weltkrieg mit der Interrw.lwnalislerung der Menschenrechte ein. In den universel­
len und regionalen Menschenrechtspakren tritt uns d:.s Bild des Menschen als 
solchen entgegen, der an jedem On und in jeder Hinsicht unter dem Schirm der 
Menschenrechtssysteme leben soll. Tn An. 55 c der Charta der Vereinten Nationen 

g Vgl. F. H.rtung, Die EOnLwlc.kJung der M~,chon- und Bürgerrech« von '776 bIS zlIr Grgemv art , 
4. Auf!. (Göulngcn 197I); G. O.strclch, GeschIChte der Men..,hcnrcch •• und Grulldfreihencn ,m Umriß 
(Berl;n '978); W. SUU!cWICX, Prr Kampf um die Menschenrech.e (Frankfun 1968) oder M. Cr.tmlOn, 
Wh" Are Human Righul (N ..... York '97}). 

9 J. A. Frowe,n, Vom ,"rle,sL .. rlichen zum völkecrcch,lichen Schutz der Menschenrech'., ,n: J. Schwan­
Iinder (Hg.), Modem" FreJ,.,tsethos und chnstlicher Glaube (München (981), 104 f(.I,04_ 

10 Ov .Reo.lismlls. bezieh, Sich .lIerding, nur .uf die W.hmehmung soz.i,ler Un,er<chiede, ungl<.chcr 
Lebens- lind Arbe,ubeJingungen eoe., nicht .ber out" dir Durchse<ZlIngsch.ncen so".l .. Menschen­
oder Grundrcchte In G.sdlsch~lrcn mll k.apl!o.lisuscher Wirtschaftsordnung_ Ocr progrvnm,"sche 
Charakl('r ~o2.I.llcr Menschenrechte wie ubr'g('n~ :1u ch der .iogt-nanntcn }\dnltcn Gcncral1on ... von 
Menschcn,edllen (Rech, .uf Frreden, Recht .111 Entwicklung c,e.) Wellt auf ihr"" -Ide.lismus ,. hin. 
Umgekehrt läßt Sich für die >Id ealisusche Ph ... < le'gen. d,ß die ldassJ5<:hen Menschenr.ch,e geradezu 
., .. Iis"sch . 10 die ~g.IImnälSliicken des ab,olu,isuschcn Staates OIndrangcn. 

11 F. H~rtung (Anm. 8) verwtl .. In diesem Zusammenhang auf die Verfassung der Rws. S()ZI~ut . Föder:II'­
\"On SowJerr.publik \'on '9,8 und .uf die WellJ»rer Ver{.t.s,ung \'on '9'9. 
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~o verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, »die allgemeine Achtung und Verwirklichung 
der Menschenrechte und Grondfreiheiten für aUe ohne Unterschied der Rasse, des 
Geschlechts, der Sprache oder der Religion« zu fördern . In der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948, in zwei Mcnschenrechtspakten der Ver­
eineen Nationen von r966 über bürgerliche und politische sowie über wirtSchaftli­
che, soziale und kulturelle Rechte, in einer langen Reihe VOll einschlägigen Resolu­
tionen und Abkommen zu Einzelfragen 11 kommt der Internacionalismus zur Spra­
che. Von Diskriminierungsverboten bis wm Recht auf Urlaub, vom Schutz vor 
Folrer bis zur Erfül.lung der ~basic needs«,'l von der Gewissensfreiheit bis zum 
Recht auf Frieden reicht der internationale menschenrechtliche Schirm . Das Reser­
voir menschenrechtsfähiger Problem lagen läßt sich nicht ausloten ; Den ineernatio­
nalen Organisationen und Kommissionen arbeitet schließlich eine Liter;Hur zu, die 
in der lage ist, jedes Thema auf menschenrechtliche Füße zu stellen - Prostitution 
oder Frieden, Hunger oder K.rebs. q 

Zu kritisieren ist ein Internationalismus, der stets neue Menschenrechte entdeckt, 
ohne jedoch mit einer der Rhetorik vergleichbaren Intensität zur Sache zu kommen . 
Zum einen ist das darauf zurückzuführen, daß die thematische Entgrenzung der 

Menschenrechtsproduktion zwangsläufig die Menschenrechtsidee trivialisiert. Was 
nicht heißt, daß Hunger, Ausbeutung, Sklavenhandel, Prostitution oder Krebs 
triviale Sachverhalte sind. Erst mit der - ausnahmsweise sei der barbarische Aus­
druck gestattet - ,. Vermenschenrechdichung~ werden diese Probleme zu Gegen­
ständen juristisch-dogmatischer Arbeit und Kommissionspolitik verdinglicht und 
von den Teilnehmern des internationalen Diskurses über Menschenrechte eher 

rhetorisch als polir.isch wirkungsvoll verwaltet . Aus ihnen spricht - jedenfalls unter 
den gegenwärtigen institutionellen Randbedingungen der Staatengemeinschaft -
weniger ein politischer Gestaltungswille als der Bedarf an normativ aufgeladener 

Magie in einer heillosen Welt. 
Zum anderen legr auch die Elfektwität des internationalen Menschenrechrsschutzes 
Skepsis nabe. Die universalisrische Sprache der Texte verdeckt einen Pluralismus der 
Menschenrechtsverständnisse . Ob es hinreicht, ein westliches, ein östliches und ein 
islamisches Menschenrechtskonzept zu unterscheiden,'l IGinn dahingestellt bleiben . 
Die äußerst selektive Ratifizierung der internationalen Menscbenrechtsdokumente 
spricht für sich. ,6 Und noch der Durchset7.ung allseirs ratifizierter Menschenrechte 
stehen beachtliche nationale Vorbehalte im Wege. Von einer auch nur einigermaßen 

" Nach",. bel B. Simm., Menschenrechte - [hr Intematlon.ler SChUI7., 1. Auß. (Munchen '98S), Teil !. 
I) Vgl. d.zu D. Trubek, Econom,c, SocloI, .nd Cuhurol Right. m The TIur.! World: Human RighlS L,w 

.nd Humon Needs Progr.ms, In : T. M~rton (Hg.). Human ltighlS '0 [n"rnatlo",,1 '-"w: Legal and 
Policy Issues (Ouord '984) und P. AIsIOn, Human Righl' ~nd Bas,c Nceds : A C,,"(OI Assessm~nt , 11 

Revue des DrallS de I'Hommc 1979. '9 . 
14 Lg. Al,n Gewmh, Hum". Righ!< (ChlC~go 1981); vgl. auch D.Trubek (Anm. '}). 
Il . Anges,chts d .. ÖI.M~cht1gkclt "brn,,,her SL'alen und der genenlIven Zuwächsc d .. Mohlmm~aner 

überh.upl ..,,,d künI"g von .Ire, "('uclucdcncn Menschcn=huver<ländm"en auszugehen sem : Dos 
erste steh, on den St.luten der Verelnlen N.uonen, d~, zweite <ch~eßt d~ Gubg-SYSlcm eon, das dnne 
.ueh die SmJen der Scharl. - (H. Quanr.sch, Anm. j, 81). Zu eoner differenZIerteren Sicht der Menschen­
rechLSproblem3tik \'gl. P. Koslowskt , Begründung der Menschenrechte aus dem Geist der Modeme. in: 
Der StJlI ,,8 s, 1~711. 

.6 VCI. P. Aiston (Anm. ')); B. Simmv'H. S"'ger. Volkcrre<:htlichc Mogtichkellen der Durchsm.ung für 
Deutsche gegenüber den St.aten OSleuropas , on : dies. (Hg . ): Menschenrechu~ für Dcuuche 'n OsteuroJY.! 
(Bonn "&0), JI (I. Ch ... JuemlJsche Merkmale ullernauonalcr Menschen«xh," s'nd: .) Cl" dOJ/ble 
ll.Jtnd.arJ der St •• \len, die ihre Re. kl1onsweLSe vOn nJlIonalcn Sicherhcltsllllcre.srn oder 6kollom,sehen 
Erw3gun~~11 lbhingLg mlchtn, b) Un,enc,ch"ung vOn Mcnschenrecht.<paluen, die dann .ber nocht 
""i (;ZU," ",erden, cl Plur:ilismus der Auslegungsw"Lsen von on(ern.llon.\len Men,ehenrc<:hteo, d) 
euphemIStISche Bcnch,e der SI1>lcn zur MenschenrechtsptlxlS bel gJelchzeLugem AnSleLgen der Z>hl der 
Men"henrcch,sbcs,hw,·rdcn bCl dcr lJN· KommiSSLon (vgl. dazu auch H .. J. Bmseh, NJW r 9n, 4n). 
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geregelten und wirksamen Kontrolle der Menschenrechtspraxis kann nicht die Rede 

sein. '7 Typischerweise sind die MenschenrechtSkommissionen auf die Koopera­
tionsbereitschaft gerade der Insranzen angewiesen I deren Maßnahmen zur Debatte 
und zur Überprüfung anstehen - nämlich der NationalsLa3ten. Diese an den 
instjrurionellen Gegebenheiten orientierte Kritik kann freilich den kontrafakrischen 
Idealismus der Menschenrechte nicht widerlegen. Als _Schattenrechte« können sie 

gerade in der Hand nichtStaadicher Organisationen durchaus bei der Aufdeckung 
und Bekämpfung menschenverachcender Herrschafcsprakliken wie bei der Skanda­

lisierung menschenunwürdiger Lebensumscände von Nutzen sein. Nicht diese 
Bedeutung von Menschenrechten als regulativen Ideen und kritischen Maßstäben 
für staatliche Maßnahmen wird hier in Zweifel gezogen, sondern ihre instrumentelle 
Eignung zur Lösung zwischensraadicher bzw. supranationaler Probleme wie etwa 

des Schutzes politisch Verfolgter. Diese Zweifel sollen im folgenden an einer der 
Kernkomponenten der MenschenrechtSidee, dem Folterverboc, illustriert werden . 
Dabei konzentrieren sich die kritischen Fragen auf die zivilisierenden Wirkungen 
des Folterverbots sowie auf die Art und Weise, wie die von der menscbcnrechtlichen 
Dogmatik erfaßten Lebenslagen juristisch zugerichtet werden. Es handelt sich hier 
also um einen Sonderfall der Verrechtlichungskritik. 

111. folterverbote und Folterpraxis 

Daß Folter - nach neuesrer Definition : 

. jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich ~ehwere körperliche oder seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um "l.. B. von ihr oder einem Drilten eine Auskunft 
oder ein Geständnis zu erlangen, ~ie wegen einer von ihr ader einem Drinen begangenen oder 
mutmaßlich begangenen Handlung zu bestrafen oder sie oder einen Dritten einzuschüchtern 
oder z.u erpressen oder aus einem sonstigen auf Diskriminierung jeder An beruhenden 
Grund ...• 1'_ 
als eine faSt weltweite HerrschaftSpraxis die menscbenrechtlichen Kodifikationswel­
len und insbesondere die Phase der Internationalisierung überleben könnte, muß 
prima fade als eine höchst unwahrscheinliche Annahme gelten . Erstens verbindet 
sich mir der Aufklärung die populäre Vorstellung, sie habe allem Aberglauben und 
aller despotischen Barbarei, also der Folterpraxis des Mittelalters und des Ancien 

Regime ein Ende und die Dignität der Menschen ins Recht gesctzc. 19 Zweitens läßt 
auch Menschenrechtsskepsis die Vennutung zu, der rherorische Siegeszug der 
Menschenrechte in universellen und regionalen Pakten und Resolutionen sowie in 
nationalen Verfassungen müßte jedenfalls hinsichtlich der gröbsten Menschen­
rechtsverstöße auf die ScaatSpraxis eine zivilisierende Wirkung entfaltet haben. 
Hierfür spricht, drittens, daß sich insbesondere nach '945 in den internationalen 

17 Jcdcnl.!ls mehl durch die Komm"Sloncn der Verelfllen N.uonen , die lfl den InsmuuoMlis,enen 
BrnchlS- od .. Beschwerdeverf:thren (,.gl. '[W' die Provision.1 Rules 01 Proc.dure 01 .he Hum~n RighL< 
Commlnee. in: B. Simm., Anm. l1, 39/f) >ur die Berieble dcr S ..... n (Rule 66), auf doren Erkl.rung, 
daß SlC SIch besllmmtl'" Verh.hrcn umerwerfen (An. 4' IPbiirgR), angewicsen .md und kaum mehr >ls 
Empkhluogc"1l aussprechen können. Vgl. Su.umJSt.iger (Anm. 16). 

I g An. ' I dN Fohcrkonventlon der Veremten N'llonen, die mit der ResolutIon )9/46 der UN-Gencr.lvcr­
SIDlmlung AI1\ '0.11. '984 angenommen wurde (abgedruckli"' : B.Simma, Anm. 1" 4uff). Vgl. auch 
An. I I der Erklinmg über den Sc.hu,z vor Folter und anderer gnus:uner, unmenschlicher oder 
"mledrigcnde. Beh:uldJung, Resol. 34 51 (XXX) der Gcner:llversammlung vom 9. 11. 1975 (in : B. Simm., 
Anm. H, l091f). Hisloruchc N.chwelSe zum Bedeutungswandel d", Follerbegrilfs en!hält E. Pel.n, 
Arun. I, 1 H. 

'9 EinflußreICh war das Standlrdwerk von H. C. Lea, Supcrsuuon and Force (Phil.dtlphia 1866). 

~1 
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22 und regionalen Menschenrechtsdokumenten eine Vielzahl von Hinweisen auf die 

Ächrung von Folter und anderen Formen der unmenschlichen, grausamen und 

erniedrigenden Behandlung finden. Genannt seien nur die internationalen Folter­

verbote in Art. 5 AlIgErklMR, Art. 7 IPbürgpolR, Art. I der Resolution der UN­
Generalversammlung vom 9.12.1975 und Art. [ der UN Folter-Konvention vom 

JO. [2. [984 sowie die regionalen Folterverbole in ArT.. 3 EMRK, An. 5 n der Inter­

American Convention on Human Rights und Art. 5 der African Chaner on Human 

and Peoples' Rig1Hs. 20 Die allgemem gefaßten Ächtungen von Folter werden, 

viertens, von für die internationale Menschenrechtsdebaltc nicht eben typischen, ins 

Detail gehenden und präventiven Schutuegelungen flankiert. Diese lenken das 

Augenmerk auf besonders gefährdete Gruppen (Sklaven, ethnische oder rassische 

Minderheiten, Kinder, Frauen und Strafgefangene), auf potentielle Folterer (Straf­

vollzugsbeamte, Mediziner, Naturwissenschaftler, Militärs) und "foltergeneigte« 
Situationen (insbesondere Haft). 

Die Eingangsthese einer heUle fast umversellen Folterpraxis steht quer zu den 
soeben skizzierten, möglichen zivilisierenden EHeben der Rechtsentwicklung. Die 

vier Punkte bedürfen der Erläuterung. Hinsichtlich der Aufklärung ist zunächst 

daran zu erinnern, daß bis hin zu dieser Epochenschwelle in nahezu allen bekannten 

Recheskulturen Folter als geregeltes Verfahren zur Aufdeckung und .. Verifizicrung« 

von Verstößen gegen geltende Nonnen praktiziere wurde - ein Verfahren freilich, 
das die Angeklagten weitgehend rechtlos stellte." Folter war fast durchweg von den 

jeweils etablienen Beweismethoden abhängig und galt als eine wegen der Schärfe der 

angedrohten Sanktion, insbesondere der Todesstrafe, legitime Methode der» Wahr­
heitsfindung«. Die "Rationalität« dieser Methode im Sinne der jeweils vorgeschrie­

benen Prozeduren sollten folgende Kautelen verbürgen; Folter war nur bei beson­
ders gravierenden Normverstößen, rypischerweise bei Hochverrat, Häresie oder 

Kapitalverbrechen zulässig. Bestimmte Personengruppen waren von der Folter 

ausgenommen, insbesondere Kinder, schwangere frauen, Alte sowie Angehörige 
des Klerus und Adels. Folter bedurfte einer richterlichen Anordnung und Überwa­

chung. Folter, die zum Tode oder zu schweren uod dauernden körperlichen 
Schäden führte, war häufig verpönt. 

Ob das hier skizzierte Verfahren rechtlich regulierter Folter stets eingehalten wurde, 

und in welcber Hinsicht zwischen den unterscbiedlichen Rechtskulruren bis zum 

Ausgang des Ancien Regime Differenzen zu betonen wären, kann offen bleiben." 

Es kommt in diesem Zusammenhang allein auf das vom jeweiligen Gesetzgeber 

vorgesehene und von der Jurisprudenz ausgearbeitete rechtliche Ri!ual der Folter an. 

Diese Rituale haben die Aufklärung in der Tat nicht überlebt. Es spricht einiges 

dafür, daß weniger die moralische Kritik der Folcer'l, also Ideen und Rhetorik der 

20 Zum NachweIS des mt"n,chcnrcchdich~n Schutzes vor Folter vbL den Berlchl von P. Kooiimotru 
(Anm. I). die Menschc"rechtspaktc, OekhratlOnen und Rosolutlonen (in: B. Simml. Anm. 11) sOWIe die 
.usführliche Ookumenutlon der ,·ölker· und reglOnalrechdiehcn Materialien von l. v. PoUem (Anm.a). 

11 Die nachfolgenden ÜberJeg~ngen sl~tzen SIch vor .lIen .u( E. P",ers (Anm. ,). VgL ,ber Auch A. Mdlor, 
Ll TOl"{ure (PoU1S '9~9, ,. Au(1. Tours '96,); H.C. Le. (Anm. 19) und de"., Ge,clllchle d~r lnqu""lon 
Im MilleiallC(, ) Bde. (Bonn '9051190,11'1); J. H. ~ng~ln. Torturc :>nd the bw 01 Prool (Ch":"go 
'977), der den Nexus zWlsch~n d~r moro~schen Kmlk der AulkJarung und der Abschaffung dL'" Folter 
bemeuet, sowIe F. BöcklelJ. Poh,er (Mg.), The De'lh Pen,lty and Tonure (New York 1979) und 
M. FouClult. Überwachen und Strafen. Oi~ Geburt de> Gcfingnmes (Fr,nkIur, 19&1). 

21 VgJ. dazu E. Peters (Anm. I). J. H. L:>ngbcln (Anm. 11), die Ikllräge in F. BöckleIJ. Poh«r (Anm. ~l) 
und La Prcuvc (ReeuciJ< de I. SOCle" Jc;>.n Bodin pour )'Hi«olfe Comp<tr.t1ve des lnSlIIulrons. '9·Jhrg .• 
I-IV, BTÜS,d, '96J). 

'3 Fur d,e moralisch·hum'flISIlsche Kruik der r-olter erl",,~(e C. Bcccui ... Ob« Verbrechen und Slrafe 
('764), h"g. und clflgdcUCl lIon W. Alff (Frank/un 1966) deo Rang emeS puadigm.mchen W .. k~. 
J. H. L:rngbe1n (Anm.ll) und E. Pele" (Anm. I). 74 (I. beurteilen die AUSWirkungen dieser K ntik eher 
.keptlsch. 
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Aufklärung, als vielmehr auch gesellschaftliche und innerjuristische Entwicklungen 
hin zu neuartigen Kriminalstrafen und zu einem neuen Beweisrecht sowie moderne 
Formen der Verbrechensaufklärung (Polizei) und Übergänge zur lang~amen menta­
len Disziplinierung von Straftätern in Gefängnissen der Folter jegliche Legitimation 
enu:ogen.'· Was immer auch der Folterpraxis den Weg verlegte: Im 19.Jahrhundert 
und auch danach läßt sich Folter als geregeltes Verfahren der Geständniserzwingung 
kaum noch nachweisen." 
Die moralisch-humanitäre Kritik und rechtsinterne Entwertung der Folter konnren 
ihre \Vtedergeburt im 20. Jahrhunden nicht verhindern. Was sich allerdings in den 
Kellern der Gestapo, im Gulag, in den Konzentrationslagern, wenig später in den 
Gef'angnissen der Kolonialmächte wie etwa in Algenen oder heute in den Verhör­
zeIlen und Haftkäfigen der Sicherheitspolizeien oder Militärstreitkräfte unzähliger 
Länder und schließlich unter dem Signum des isbmt.schen Fundamentalismus 
ereignet, hat mit der vergleichsweise gebändigten Folrerpraxis des Ancien Regime 
wenig zu tun. Die Aussagen der Opfer und ihrer Folterer, Berichte nichtsraatlicher 
Organisationen wie vor allem von amnesty intemalwnal und zuletzt der Report des 
Sonderberichterstatters der UN-MenschenrechtSkommission deuten d:lTauf hin,'6 
daß die heutigen Foltermethoden nicht von Gerichtsverfahren oder Beweisrecht, 
sondern vom Stand der Wissenschaft und Technik, daß das Ausmaß der Folterun­
gen vom Konsensbedarf und Vergelrungsbedürfnis des "jnstrumentellen S\aates~'7 
abhängen. Merkmale der modemen Folter sind : tlusgefeilte TechnikeIl wie etwa 
sensorische Deprivation, Tncommunicado-Hafr, Verabreichung von Medikamenten 
und Elektroschock; modernisierte Folterwerkzeuge, an deren Herstellung und 
Export die entwickelten Industriestaaten maßgeblich beteiligt sind; die professio­
nelle Ausbildung der Folterer sowie die systematische Verwendung wissenschaftli­

chen Wissens vor allem der Medizin, Psychiatrie und Pharmakologie.'! Nicht immer 
lassen sich die Spuren moderner Folterungen an sichtbar verstümmelten Opfern 
ablesen. 
Konnte im Folterverfahren der Vor-Aufklärungszeit wenigsrens theoretisch Ein­
spruch erhoben werden, etwa bei un7;ureidtcnden Verdachtsmomemen, so ist seit 
der Renaissance und Ausbreitung der Folterungen im 10. J ahrhunderc nicht einmal 

'4 Vgl. J. H.l.angb~,o (Anm.lI), e. Pe,u< (Anro. I), M_ FouCOlull (Anm. u) und M. Frommcl, S"·aC;us,,z 
und POIiz., - Muß man die StraJrechuceschlch", vorn K.opf aul die Füße "cllen? (er><:helnl on : Ju< 
Communc. Akten de, .6. RedllshUlonkert.gcs, Frmkfurt 19S6). 

2S Das \ . Amendmen, zllr V,rfas.sWlg der VereInIgten SLUlCn von Amerika (Recht zur Au.ugeverwelge· 
rung) Ist du po,"uv-rechtlicho Ausdruck der AboJiuon vOn Foh~r. GcrnClfl.~m ml\ den Jeg"llllven 
Folrerverbolen .nderer S\;I.:"en verba"nt d~5 Recht zllr AIl<»geverweJgerung die GeSÜfldmserzw1ngung 
durch phYSISche Marter .us dem öffentlichen GenchLSprozell. 

26 r: Kooijm"tIS (Anm. I). 
'7 Die Theone d •• "Jn.,rumeo«lIen S"".". der .Is Werkzeug einer üb~rleg.ncn Idoologl' oder R.,se 

oder gesell,ch>.ltliehen KI~se \!TI wesendiehen der Unterwerfllng aller .,deologJsch Vublcnde.en«, 
.Unlerm~nschen. oder. Unglaublgen« dient, knüpf. an das Kon~ep'IO(aJjl~n:c Herrschaft an (vgl. dUIl 
H . Arend., Elemente und UrsprUnge 100.~Ürer Hen,ch;Jt, Franklun I?\l) und .rum SIch aul 
A. Mello ... An,\ysen d.r Fol«rprax'$ .,.,.. " . und ~o . Jahrhllndert (Anm.ll). Vgl. E. Pe,er. (Aom. I). 
10) 11. 

~8 Zu den modemen Fonnen und Methoden der Folter vgl. P. K.ooijmans (Anm. I), ,811; E. Pe!e ... 
(Anm. I), .69 ff; A. MdJor (Anm. zr); H . Alleg. La Quesl10n (pa", 19f8) und P. Vido.l-Naquel, RaISon 
d·E. .... , (hn. 196,) über Folterungen während des Alg~nen-Knege,; T. T~ylor, Nuremberg .nd Vietnam 
(New York 1970) über Folter· und M.nschenrechlSpraxlS .m V,elnam-Kncg; Heanng' before ,he 
$ubCQo:nmiuce On Inlcrn.llon.J Orgamz.uons of the Commm ... On For.'ß/\ Aflaor<, Hou<~ 01 Reprc­
seout,ves, ,6. Congre". Fjrst SesSIon (W.5111ngton D. C. 1980) über Folter ,n lalclnam~rib ( ,. Hllm~n 

lligfiu .l.nd th~ Phenomenon of Di .. ppc-arance.); l. D. c.,rson, The Sec,., Po~cc III Lenm', RIlSSl~ 
(Phil.dclph .. (976), M. Ruthvcn, TOrtu,c : The Grand Conspiracy (l.ondon 197&),21& {( und l. FuUer 
Pashuk"'''':1Jld VYShinolu, Mich.L.Rcv . 19~9, "S,(f zur Stralrechts- und Folterpra,os in der Sowjet­
unIOn. Vgl. auch den bibliographlSc!,~n Ess>y ~ur modemen Fol,er on E. Pete,.,; (ANn. J), 193 ff. <ow'c 
vor .1I.m amnesry murnalro""l. Tortur. on th, Eighu .. (New York 198~). 

2J 
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der Schatten rechdicher Rationalität greifbar. Dem entspricht. daß nach allen zur 
Verfügung stehenden Informationen in allen denkbaren Hllen polirischer Nonkon­
fOmlität Folter zur Anwendung kommen kann . Nicht ein crimen excf1Jzum. sondern 
jegliches politisch abweichende Verhalten kann die Foltennaschinerie in Gang 
setzen. Und zwar auch in solchen Staaten, die die internationalen und regionalen 
Folterverbote ratifizien haben . Demnach muß Folter als ,. Pest des lc.Jahrhun­
derLS,,'9 angesehen werden. gegen die keine Gesellschaft und kein politisches System 
immun sind.J° Gleichwohl wird die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit von Folter 
und vor allem durch die Abwesenheil demokrarlscher Strukturen und Garantien 
politischer WJlIensbildung, durch Ausnahme- und Notstandsrechtslagen und durch 
die Drohung und Verhängung der Todesstrafe indizien:.J' 
Diese IndikatOren haben Historiker der Menschenrechte und des Srrafrechts sowie 
Theoretiker der Modeme dazu verleitet, die Universalität von Folter gleichsam weg­
oder kleinzurationalisieren. In evolutionstheorecischer Perspektive erscheint Folter 
Jls Regression in vormoderne Zeiten, wodurch weder die möglichen Ursachen eines 
derartigen Rückfalls geklän: noch der spezifischen Modernität der verwissenschaft­
lichten Folterpraxis und dem gänzlich entrechteten Folteropfer Rechnung getragen 
wird . In einem Standardwerk zur Geschichee der Folrer)' wird gar das (soeben in 
der Bundesrepublik von dcr revisionistischen GeschichtSschreibung bezüglich der 
NS-VernichrungsapparaturJ ) bemühee) Sfndrom des »Asianismm" eingeführt, um 
die Rcnaissance der Folter im .20. Jahrhunden: zu erklären. Abgeschen von dem 
reichlich makabren Rassismus werden hiermit die konuoenlal-europäischen Bei­
träge zur heuligen Folterproblematik unterschlagen : eTWa die Exporte der Folter­
methoden durch die Kolonialmächte in die Gesellschafcen der .Dritten Welt« oder 
die Ausbildung süd<lmerikanischer Geheimpolizisten und Militärs in den USA, 
Theorien der gesteigerten Verletzbarkeit und Reizbarkeit des .. instrumentellen 
Staates~, der als Werb.eug einer überlegenen Rasse oder politischen Avantgarde 
oder religiösen Heilslehre fungiert,H habcn beachtliche Plausibilität bezüglich tota­
litärer Systeme wie Faschismus. Stalinismus oder Khomenyismus. Sic versagen 
jedoch bereies bei einer angemessenen Beschreibung der Diffusion der Folcerpraxis 
und der FolccrLwecke in der heutigen Welt. Den Berichten der internationalen und 
regionalen Menschenrcchtskommissionen sowie der nichcstaatliehen Menschen­
rechcsorganisarionen läßt sich der erschreckende Befund entnehmen. daß allein 
Kanada als in jeder Hinsuht vorbildlich gehen muß. Alle anderen Staaten sind 
entweder Gegenstand konkreter Beschwerden gewesen oder haben gegcn die Über-

29 J. 1'. Sarte In sein ern Vorwort zu Lo QueSllon (Anm. ,8) . So ~uch P. Kooijm2n5 (Anm. I). 1. 

30 E. Pelers (Anm. ,), f. 
J I In bezug ~uf Sc..uten mit eJnIgennaßen lJIukt<n r<ChBS .... tlichcn Verfahren Wld demoknlllchen 

Verf ... ,ungsglranuen besch6nken SIch die Vorwiirfe und die dokum~nuerten Vorfall. von Men5Chen­
reclmverlct:mngen auf Körp<l'\Ierietlung L(JI Amt. ,,,,,,,elle Belii.sllgung und NOllgung. Schlafentltug und 
lndere unzulä."'ge Verbormethodeo ,()W]e ,nhuma,,~ H:ahbcdingungcn (vgl. Kooijm.m, Anm. 1 und 
E. Pe ...... Anm. I). 

Jl A. MeUor. L1 Torm .. (Amn. 11). 
33 Die These von der ... iollsehen TM. der N ... ionalsozialist<m wurde ut'ipFÜnglich von E. Nohe lormulie" 

(FAZ v. 6.6. (986) und von j . Fes. (fA2 v. '9.8.1986) venc,digt. Arog~l(h1S d~:r vOn j . Habcnnas 
IOiciienen Kritik (Die Zeit v. 11. 7. (986), die von Hi"oriurn im Kern übemoounen und verucll wurde 
(vgl. E.Jacke!. Die Ze.il v. 1>.9. 19S6 und M. Bro!z". Die Zen v . ) . 10. '986),,,h SIch E. Nohe voranl.ß!. 
seine These vOn der U"pninglichken d.! »ArchIpel Guhg. für Vernichtungslage, wie Auschwitl zu 
reVIdieren (Oie Zeit v. }1. 10. '9&6). Ob mn der emeuteo Wonmeldung von J. H.bemus (Die Zeit v. 
6. , I. '986) die von Nol,. vorgetragene Wende in der Geschtehtsbeuachrung ',um Stillstand gekommen 
Ist ode. gar FÜc:.kgängrg gemacht we.den konnte, dan bezweJelt werden. Zu groß scheIDI das BedilrinlS, 
die Ver.ntworrungsl""1 der Vergangcnheit .bzuwaJun und die deutsche Ve~angcnht't zu entsorgen 
(vgl. du" H . Dubid/G. Frankcnbcrg. EnLSorgung der Verg2ngenhelt, Die llll v. 18 . }. r9~))' 

J4 S. O . AßJ1\ . q. 
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prüfung ihrer Menschenrechtspraxis (insbesondere der EinhallUng des Folterver­
bots) Vorbehalte geltend gemacht oder lassen in ihren nationalen Rechtsordnungen 
legislative oder administrative Vorkehrungen gegen Folter oder andere Formen 
grausamer oder unmenschlich harter Bestrafung vermissen.}j 

Für die hier gestellte Frage, wie Folteropfer oder von Folter Bedrohte geschützt 
werden können und ob in diesem Kontext den Menschenrechten, vor allem dem 
Folterverbot und dem Recht auf Asyl, eine besondere instrumentelle Bedeutung 
beizumessen ist, kommt es nicht darauf an, jedes Land unter Follerverdacht zu 
stellen . Auch ohne etwa die IsolationshaftH ' oder die Verhängung der Todesstrafe 
gegen Jugendliche. einschließlich der Unterbringung in »dealh row«,J6 an Art. t der 
Folcerkonvenrion zu messen, bleibt Folter ein hinreichend universelles Phänomen, 

das die Suche nach universellen Lösungen rechtfertigt. Bedenkt man ferner, daß sich 
die Folterpraxis zwar als krasser Widerspruch zu den Folterverboten, aber doch im 
GleichJauf mit den menschenrechdichen Deklarationen ausbreiten konnte, so ist 
eher fragwürdig, angemessene Lösungen auf die Formel eines internationalen 
Menschenrechts 2u bringenY Ganz gleich wie die Durchschlagskraft solcher Men­
schenrechte einzuschätzen ist, dürfte kaum streitig sein, daß diese Fonn der 
Verrechtlichung aus dem normauven Blickwinkel der WeltgeseIlschaft einen Gegen­
zug hin zur staatlichen Souveränität provoziert. Ob das Asyl cine solche FrontsteI­
lung vermeidet, bleibt zu klären. 

IV Politisches Asyl und staatliche Souveränittit 

Asyl als Zuflucht entzieht die politisch Verfolgten dem Zugriff ihrer Verfolger. Die 
tatsächlichen Hindernisse, die zwischen Folter und Asyl liegen, sind beachtlich. 
Gleichwohl deutet die Zahl der Flüchtlinge in aller Welt darauf hin, daß Flucht und 
Zuflucht sich nicht als rein theoretische Möglichkeiten abschreiben lassen. JE 

Asyl als der im Ausland gewährte Schutz. von Fremden vor Verfolgung in ihrem 
Heimatstaat verweist allerdings ganz unmittelbar auf jene Staacsraison, die hinter 
dem Anspruch auf staatliche Souveräniüt Barrieren gegen alle Ansätze zu einern 
effektiven internauonalen Schutz der Menschenrechte errichtet. Führt damit Asyl in 
die Souveränitälsfalle des normativen Internationalismus? 

H Vgl. P. Kooijmans (Anm. I). IBIf. Die Bundesrepublik unleru"hn<lc die Fohcrkonvf.nuon .'" nach 
erheblichem InnenpolitISchen und außenpoliuschem Druck, wobei 51. ?ugle.ch Vorbehalte gegen d"" In 
Art . } fe>tgdCj;1e Auswcisung>verbol bel drohender Folter geltend mach tC (vgJ. FR v. '7.7. '986 und 
Südd. Zci'g. v. 18.1r9. 10. 1986). 

Jl' Zur Kntik der Isol.uonsh.J1 vgl. P. Bakker ShUI CI ~1. (Hg.). Todesschusse TsoTallon,hm Eingriffe Ins 
Vert01digungsrec.ht (Amuerd.m J9S}) soWIe H . Hannover. VerlCld,gung m Stammh.,m - Begegnung 
mIt der Angst, KJ '98\, )96fl. 

}6 Prcsscmddungcn zuiolgc w.nen '" don USA der2clt ,6 lum Tode vorurteilrc Jugendliche aul die 
VoJlmcckung ihrer SIr:t!C (FR v. 6. 1.1,86). 

l7 Womil mehl gesagt wird, d:oß Mcn«henrec.hte ID der Hand nlchlStudic.her Organls.lIonen wie 
m,besondere VOn amnescy Ulll.7">l4Jwnal mchl CU1C erhebliche moralische und strategische Bede\llung 
haben können. Gegenubcr den zur KOopcU'lOn vupOieh!<ten und oichl mil SankllollSbefug1lIH Cn 
au'gesulteten mtem~lIonaJen KommISSIOnen haben nichtsu~t1ic.he OrganiS31l0nen den Voneil. rcl.uv 
Ire, von Rücks,c.htnahmcn .uf die prekäre B:>.I:>nce des internanon.len Sta.1tCnS}"5lemS Wld 'U{ Ideologi­
sche Empfindlichkelt.n opencren zu können. Sie Sind pa se m,utuliondl.undiSZlplimen. und können 
vor der Weltö((emlichkclt ohne Bindun!: an Geheimh .. hungsklauseln (vgl. das Verfahren lur die 
Behandlung von Mitteilungen mit Bezug auf Verletzungen von Menschenrech..,n und Grundfreih.,ccn, 
Iksol. 'foJ des Wirtsch.aft;- und SOZIal ... ", zi •. bei B. Simm., Anm. ", I S Ir) Mcnschcn,cchtsvcrICt~un­
gen ,kandali" ... n. Und zwar ~ul ell\e Art uod WelSe, die d ... L~,dcn der BelroHe"en n.cht.uJ die Ebene 
von Sub.umuonselemcmen herunt .... bringt. 

}8 :z..hlen:>ngaben zum WeltnüchUingsproblem bel.R. Man<, Asylrech" ~ . Auil. (Bad~n-Baden 1984). ",(( 
und bei R. Man< (Anm. }), J91 ff. 

lf 
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Als nicht bloß faktische Möglichkeit, sondern als ein einklagbarer und durchsetzba­

rer Anspruch. an der Grenze eines Zufluchtslandes nicht abgewiesen und nicht an 
das Verfolgerland ausgeliefert oder dorthin ausgewiesen und abgeschoben zu wer­

den, berührt Asyl in zweifac"er Hinsicht die staatliche Souveränität. Die Asylge­
währung befreit den Verfolgten aus dem Netz der Rechte und Pflichten innerhalb 

der politischen Gemeinschaft des Heimatstaates und unterstellt ihn kraft Territorial­

hoheit der Jurisdiktion des Gastlandes. Als verweigerte Alulieferung beeinträchtigt 
das externe Asyl die anerkannten oder angc.maßten Befugnisse souveräner Staaten, 

nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsordnung über die Staatsangehörigen verfügen 
zu können, kurz: ihre Personalhoheit. Ein Ausweg wäre, das Recht politisch 

Verfolgter auf Asyl in den Verfassungen aller Staaten zu verankern. Auf internatio­
naler Ebene, so könnte man argumentieren, bestÜnde dann kein Regelungsbedarf. 

Die Staaten hätten sich zur Aufnahme Asylsuchender verpflichtet; das Problem 
wäre gelöst. Dieser Ausweg ist freilich nicht gangbar. Nationale Regelungen, die der 

im Wortlaut absoluten Asylgarantie des Art. 16 II 2. GG entsprächen, oder auch nur 
ein relaliv gefaßtes Recht auf Asyl, wie es Art. 10 !Ir der Verfassung Italiens 

vorsieht,19 sind die Ausnahme gebueben. Solche Rechte auf Asyl gelten, wie die 

Asyldebatte in Europa zeigt, als außerordentlich lästig. Kaum ein Staat wird sich 
hinreißen lassen, heute noch ein subjektives Recbt auf Asyl zu normieren. Auf 

n:Hionaler Ebene ist daher bis auf weiteres mir dem Vorrang staatlicher Ermessens­

freiheit in Asylfragen zu rechnen. 

Zu denken wäre daher an ein internationales Recht auf Asyl, das den Problemkom­

plex »politische Verfolgung~ der Staatengemeinschaft überantwortet. Nun kenn­

zeichnet freilich den völkerrechtlichen Diskurs über das modeme Asylrecht nichts 

mehr als die widersprüchlichen Rücksichtnahmen auf die Territorialhoheit und die 

Pe.rsonalhoheit der Staaten.40 Allein das territoruzle Asylrecht, d. h. das Recht der 

souveränen Staaten, auf ihrem Territorium Fremden Asyl zu gewähren, findet 

allgemeine Anerkennung. Asylgewährung, besagt dieses »Recht«, darf von anderen 

Staaten nicht als Verletzung ihrer Souveränität, ja nicht einmal als unfreundlicher 

Akt gewertet werden." Diesem Recht zur Asylgewährung korrespondiert freilich 
keine völkerrechtliche Pflicht der Staaten zur Aufnahme politischer Flüchtlinge, 

jedoch ein Schutz vor Ausweisung (Art. 32., 33 FK). Vor eine solche Pflicht hat die 

Sta3tenpraxis wiederum die nationalstaatliehe Souveränität gesetzt. Die Allgemeine 

Erklärung der Menschen rechte von 1948 spricht in Art. 14 I »jedem Menschen« »das 

Recht (zu), in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen". 

Das kling! gut, wird aber im völkerrechtlichen Diskurs zum "Recht« heraufbagatel­
lisiere, sich auf die Flucht zu begebenY Denn der Are. , 4 I ist wie folgt zu lesen: 

39 Zil. n~ch P. C. M~yer-T>sch, Die V~rfassungen Europa.>. 1. Auf]. (Münclten '975), J 15. Wenere NlCh· 
WelSe b~, M. R. Go.rc.ll-Mo,a, lntem,"on.l L,w ,nd Asylum lS • Human R;ght (W~shington 1956), 
'H/(· 

~o Zum Sund der Souvcra."lIt~t.slch,cn und ~um Zusammenhang von Men,ehe.nrechtC1l. Fhichrling'probl~· 
mat,k und ,~t.lichc' SOUV<T'i"'Üt vgL die Beiträge In E. Krokerfr. V.tter (Hg.), Rec.htspo""vlSmus, 
Menschenrccht" UJ1d Souvcrärntäl$lchrc In vcrsdueclcncn Rcchlskrc,scn (Wien ,,76); C. E. Ritlcrb:>.nd. 
Umverscll" Mcn,chcnrechu<ChulZ und völkerre.ohlliches lntcrvenuon,vcrbot (Bem I 9h); J. Ddbrück, 
Menschenrechte Im Schmttpunkt zwo<chen un,,·crs.alcm Schu!z~nspr1lch und <Lulliehc, Souverämtät, 
Gcrman YC1.rbook of lnt·!. La", 1[179, 384 fI SOWIe O. Kimnuweh, Gcgenwärllgcr Stand und Entwlek. 
lungsrendcnztn der SouverM,üulchrcn und Souv1.·rämt'itspraoo'. w: Krokc,Nc,u:r, •. a.O" Bd. !X, 
971f. 

4 I Vgl. G. Goodw!n·Gill. Tbc Rdugtt UI lntem""onaJ 1..:0", (1967); A. Grahl-Nbdsen, ll,e SUtu, 01 

Relugres In ln,en.uoo:.J L.", (!..erden 1967); O. Kimmlnoch, Oe, ,ntemanon.l. Rechts".!us d"" 
Flilchtlings (Koln/B~rlin 196,), 11j f/ und R. Marx (Anm.j), 99 Ir. 

4' Vgl. luch zur Kritik: O. Kimnumeh.. Kommentl~nmg zu An. ,6 GG (Bonner Kommentar, Onnbea,b. 
Ok,. 1984), Rz. I )711 "nd D. K~nnedy, lntern,"ona\ Refugec Prolecuon, Human RighlS Quorurly 
1986, 1/(/48. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-1-17 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 05:55:11. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1987-1-17


»J eder Mensch hat - [alls es ihm gewährt wird - das Recht • . . . Asyl zu genießen.«<! 
Auf diese Weise bleibt das Asylrecht in die Ermessensfreiheit der SUHen eingebet­

tet. Hieran hat weder die Flüchtlingskonvention von ~95 I noch die Asylrechtserklä­

rung der Vereinten Nationen von 196ri Wesentliches geändert. Beide schweigen 
zur Aufnahmepflicht und zum Asylrecht im subjekliven Sinne und beschränken 
sich darauf, bekannte Grundsätze des Völkerrechts, wie elwa das Verbot der 
Zurückweisung und Ausweisung von politischen Flüchtlingen, LU bekräftigen. 
Angesichts der Offenheit des territorialen Asylrechts für staatliche Sicherheitsbe­

denken und Gemeinschaftsvorbehalte, für Zumutbarkeitslehren und Vorstellungen 
von Asylwürdigkeit sei ~n ein archaisches Asylversrändnis erinnen, das schutzbe­
dürftigen Fremden bedingungslos Zuflucht gewähree.<l Dieses hat jedoch ebenso­

wenig wie moderne Lehren, die den humanitären Gehalt des Asylrechts radikaler 

fassen i \ in absehbarer Zeit eine Chance, herrschende Meinung oder Praxis zu 
werden. 
Das gilt audl für ein völkerrechtlich begründetes Menschenrecht auf AsylY Zum 
einen hat CIII Internationales Recht auf Asyl an der oben skizzierten Problematik des 
nonnativen lntern:!tionalismus teil. Zum anderen hat die advokacorische Mobilisie­
rung eines internationalen Menschenrechts für politisch Verfolgte eine übersehie­
ßende normative Tendenz. Diese ist zwar dem Bemühen geschuldet, Souveränitäts­
vorbehalte der Staaten abzu bau en; gleichwohl provoziert sie solche Vorbehalte 
durch die argumentative .Entgrenzung« der nationalen Hoheitsbereiche. ~8 Denn ein 

internationales Recht auf Asyl zielt fast zwangsläufig darauf ab, die Slaadichen 
Grenzen für politische Flüchtlinge nach innen zu öffnen und nach erfolgter Flucht 
und Aufnahme um jeden Preis nach außen zu schließen .i ' Im Medium der nonnati-

4} D. Kfll1ledy (Anm.41), 48 . 
HAbgedruck. 10: I. v. Pollern (Anm. 1), 1 H ut)d O . Kimmlmch (Anm. 41), R~. 140f. 

41 Zur Geschlch.e des Asylr.ch •• vgl. O . Kimmln,ch (Anm. 4')' R2. 7' Ir; ders., Asyl, das iiltcs« Recht, In : 

H . Spalch. (Hg.). Asyl beo den DetJI$chcn (Rembek 195'), ISO([. 

46 So lord"", bertllS H. Grollus, seiN' em poliuscher fhichtling: .Ab.r .dbsl CII1 d,uernd.r A\lfen,h:\.lt 
du( den fremden, welch., aus ihrer Heim .. vennehcn, um Auln:thme bll"n, meht .bg .. chlagen 
werden , sob,ld SIe SICh den bestehenden Staatsgewalten und Einrichtungen rilr die öff~ntliche Sicherheit 
unterwerfen - (Oe lure belll 'c pael s. 1 . Buch. 1 . K,p., XVI). Vgl. auch M. Garcla-Mor3 (Anm. )9). 2} 11. 

~ 7 Was bel GrollU' noch hum.alllläre Verpfliduung w:u, kle.den mod.rne "olkerrcchLiiche Asyllehren In 

eIn mCn5cbmrcchtlichcs G.wand : .Jeder M.n«h h,. das Recht.. III :md.ren Ländern Asyl VOr Verfol­
gung zu suchen Und 2U erballen." (Vor>chlag der MenschcnrechtskommlSSlon (ur di~ F.ssung des 
sp',eren An. '4 I AligErklMR, UN Doc 10/800). Zur Begründung emes subleklIven R«hl> ~uf Asyl Im 
Volke,r."hl vgl. M. Gr .... " Die J(c-chust.lJung d., Individuums Jm Volkerrecht (WUlIenhur '95$); 
H. bu,crp.cht, IntemalloMI La", and Human Rlgh!.> (New York 1910) und R. Man< (Anm. I), '49 fr. 

48 Diese Argumentation 1S1 verständlich, wenn man bedcnk" daß nach h.M'. Im Volk.rrecht der Schul2, 
d.n das ausgeubtc Asylrech, verminell. als Ausfluß der 5ouver>nIl::i1 Im staatlichen Enne .s"" liegt, 
wahrend die Nid"g~ahrung des Asyls .u( ven .. g1icher Bos" beruht (vgl. I. v. Pollern, Anm. 1 , 11) . 

D. keine volk.rredllliche Verpfliehrung der Zulluchtst .. l.alen gegenüber As ylsuch<ndcn besteht. muß die 
Bcgnindung .'m·' ,ndivlduellen R«h15 auf Asyl die ZUrUckwclSung vo" Flüch,lingen an der Grcn~. 
oder di~ AusweISung ,·.rh.mdem. Folgenehilg l<nüplcn m'llsch.nrechrliche Asyll.hren .n d .. P"nz,p 
des non-Ye!ol/lu>lImr (V. L,eb.r, Die neuere En<WlCklung cl« Asylrechl$ Im V<ilkcrrccht und ,m 
Sta.3L<n.-cht, Zunch 1973). an da. Pnn7.lp der Niebt4u,/it!rrung poliwebrr Straft /irer (vgl . I. v. Pollern , 
Anrn.l, lij f) oder ln da< V ..... bOl tkr A"sweuu~g/Ab,cJ"ebu"g b., drohender menschenrechlSWldroger 
B~h""dlung an (K. Doehnng, Der Konvenuoml.,.,twurf der Int ' l. Law AS50Clanon über die Gewährung 
,eemonaJen Asyls, ZaöRVR '97}. S61C!6 rl ö vgl. auch Froweln/Kühn.r. ZaciRVR '983, 137 (( und 
G. Frankenb.rg. AusweISung und AbschIebung uou. droh ender Tode'StI"2Ic?, JZ '986, 41~ H). Der 
Ansatz von R. M3n< (Anm. 5), Asyl .1, subSIdiäres Menschenr.ehl, g~.rogen VOn Concrn Bas .. roch. auf 
polillschc Gnn"U1sch.n, on den allge",c,""" Mcnschenrechtsschu.z e:tl1zubt"Z'ehen, weISt ub~r die 
"G,cozliXJe",ng- hmaus. Ansun ,ber die , sozlale Komponente. deS allgememcn Mcnscl1e.nrechtsbc­
griffs wtlter zu en,lahen (5 . '53 (), 'ucht er einen lesten Grund für d~s s~bjekuve Recht aul Asyl in der 
"unIversell konsenucrten. Ge ... ,ssemlrcihc;t . Angclpunlll bleibt auch luer d.s "gewohnhClurcchtlich 
.tncrhnn'c Zurüekweosungsvcrbo," (S. ,67). 

49 Eine sokhe Auflassung kmn SIch ,mmerlun auf GrotlUs b.",fen, der Asyl als penn.nen .. s Niederlas­
sungsceclll konZIpIert (Nun. 46 und I. Buch. S. Kap ., XXl). Bel M. R. Glrm-Mor, (Anm. )9) crscheln' 
Asyl :tls humanItue Pllieht d ... SU3,en (S . • 6/), deren intem,llon.tle QuaJi,~t ,us dem Grundsatz des 

27 
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28 ven Rhetorik treten dabei das Recht zur Einreise und Aufnahme als Einwande­
rungsrecht sowie der gebotene Schutz. vor Verfolgung als Einbürgerungsrecht auf. 
Diese Tendenz gehr sowohl über die schutz.würdigen Bedürfnisse politischer 
Flüchtlinge hinaus als auch an legitimen Sfaatlichen Interessen vorbei. Bei derzeit 
über J S Millionen Flüchtlingen, von denen gewiß nicht alle, aber doch eine 
beachtliche Zahl als politisch Verfolgte Träger eines internationalen Menschenrechts 
auf Asyl wären. muß man sich über sOllveränitätsgestützte Abwehrreaktionen der 
Staaten nicht wundem. Es erscheine dah.er sinnvoll. sich noch einmal des Schutzbe­
dürfnisses politisch Verfolgter zu vergewissern und es in Beziehung 7;U setzen zu 

anerkennuogswürdigen staatlichen Interessen. 
Ausgangspunkt des hier skizz.ierteo Versuchs, den Schutz politisch Verfolgter neben 
nationalen Asylgarantien und internationalen Deklarationen und Konventionen 
zusätz.lich zwischenstaatlich zu verankern. sind drei empirische Annahmen. Näm­
lich. erstens, daß ein Ende der weltweiten Verfolgungen und Flüchclingsscröme 
nicht abzusehen ist. Daß wir. zweitens. vor allem mit politischen Flüchtlingen aus 
der ~Drit!en Welt " rechnen müssen. an denen, drittens, die Staaten der .. Ersten 
Welt. - ungeachtet anderslaurender offizieJler Erklärungen - kein lntcresse h:lben, 
weil diese Flüchtlinge anders als ihre Vorgänger aus den sozialistischen Ländern 

nicht problemlos zu integrieren sind und ihr berufliches Qualifikationsprofil keinen 
leicht zu realisierenden ökonomischen Nut7;en verspricht. Zu vermuten ist also 
bestenfalls ein sekundäres Interesse potentieller Aufnahmeländer an einer gleichmä­
ßigen Verteilung der politischen Flüchtlinge entsprechend der jeweiligen nationalen 
Wirtschaftskraft und unabweisbarer politisch-moralischer oder historisch-ökono­
mischer Verantwortlichkeiten, wie etwa Faschismus und Kolonialismus. Eine wech­
selseitige Verpflichtung aller in Frage kommenden GeseUschaften oder - völker­
rechdich gesprochen: ihrer - Staaten zur Kooperation beim Schutz politisch Ver­
folgter läßt sich mit einiger Aussicht auf Erfolg nur begründen. wenn der Verfol­
gungsschutz auf einen bcsttmmten Personenkreis beschränkt und auf begrenzte 
Dauer angelegt wird. Jedes wcir.erreichende. zwischenstaatlich zu verankernde Asyl 
ride zwangsläufig Souveränicätsvorbehalte auf den Plan. 
Diese doppelte Beschränkung illustrieren im übrigen sowohl die Flüchtlingskon­

vention von 195 J als auch etwa das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung 
des Terrorismus von J 977. 10 Hier werden bestimmte Kategorien Verfolgter ausge­
zeichnet, nämlich die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, ethnischen oder 
sozialen Gruppenzugehörigkeit oder wegen ihrer politischen Überzeugung Verfolg­
ten (Art. J A Nr . .2 FK). Eine politische Verfolgung in diesem Sinne betrifft demnach 

in aller Regel das Verhälmis zwischen Staat und Einzelpersonen oder Gruppen 

(Minderheiten). beruht rypischerweise auf staatlichen Maßnahmen oder staatlicher 
Duldung und gründet letztlich darin. daß die von Verfolgung Betroffenen in ihrem 
Heimatstaat de facto oder de lure schutzlos sind.!' Zwiscbenstaatliche oder regio­

nale Vereinbarungen. die etwa nach dem Muster des Auslieferungsrechts politisch 

non-refoulcmcnt. aus AwwelSun~sp.rre.n bel drohender politischer Verfolgung und aus deu Menschen­
rcchlSlu.tAlogen als .irreduzibles Minimum- (5. ,66) abgeleitet Wird, ohne daß ein< u,tliche Btgrcnzung 
diskuuert Wird. R. Man< (Anm. s) verknüpft die Ausw.Uldcrung;slreihw mll dem .gewohnh<llSrcchrlich 
Ml~(k.tnn,en Zuruck",elSungsverbor. zu emer POicht der Staaten, Vufolgte rnlW~der aufzunehmen oder 
-In g.me""amer Akuon mu ""d<r~n S'aaten cin SIcheres Aufn;t},mcland .usfindig zu m.chen- (So 167). 
ßet den von MU"J< sorgfälug erarb"teten Grunds'tuo des völkerrechtlichen Asylru.hu (S. '78) fehlt 
Jed" Hm"'." .uf eIne temporiirc Begrenzung. Anders ctw> P. C. Je .. up, A Modern L,w öl N.uon, 
(t948), der vOn .temporuy refuge. $pncht (So S 5)· 

So BGBL 11 '978, )l r. Vgl. duu .ueh H. Qu.rtuch (Anm. 5), 6off. 
! 1 Zum Begriff der politISchen Verfolgung s, O. Kimmlmch (Atun. 42). Rz . '79 f( mll nhlrelchen N'Chwc,­

s.er) . 
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Verfolgten Asyl gewähren, liegen dahcr nicht außerhalb von Regelungen, auf die 
sich Staaten einlassen können . Ansätze und Anregungen hierzu finden sich in den 
Vorschlägen der parlamentarischen Versammlung und des Ministerrates der Euro­

päischen Gemeinschaft sowie in zwei Entschließungen des Europaparlamenrs zur 
Harmonisierung der Asylverfahren bzw . zur Garanrie humaner Lebensbedingun­

gen für AsylsuchendeY' 
Es fragt. sich, umer welchen Bedingungen politischen Flüchdingen mit solchen 
Regelungen gedienr wäre. Angesichts der Asylpraxis in der Bundesrepublik wie 
auch in anderen europäischen Staaten ist daran zu erinnern, daß Asylsuchenden, 

emens, die Möglichkeit der Anreise zum Zufluchtsland offen gehalten werden muß. 

Visumzwang und Transporrverbote für Fluggesellschaften wären also zwischen­

staadich zu umersagen. Zweitens gehört zum politischen Asyl die gesicherte Ein­
reise in das Aufnahmeland. Hier bnn im Ansatz auf den völkerrechtlichen Grund­
satz des non-refoulement zurückgegriffen werden. Drittens ist der zeitlich begrenzte 
Aufenthalt im Asylbnd zu verbürgen. Gegen eine menschenrechdiche, faktisch auf 
Einbürgerung hinauslaufende Argumentation ist festzuhQlcen, daß politisch Ver­
folgte grundsätzlich nur eines temporären Schutzes vor dem Zugriff des Verfolger­
staates bedürfen. [hnen ist so lange Asyl zu gewähren, bis die Rückkehr in das 

Heimatland gefahrlos möglich ist. Die Dauer des Asyls hängt also primär von der 
Verfolgungssituation im Einzelfall ab. Daß mir der Dauer des Asyls eine Pflicht zur 
Rückkehr ins Heimatland sukzessive ihre nonnative Kraft verliert, und daß sehr 

wohl Fälle denkbar sind, in denen eine Rückkehr praktisch nie in Frage kommt, 
ändert nichts am Grundsatz einer zeitlichen Begrenzung des politischen Asyls. Eine 
zwischenstaatliche Vereinbarung hätte allerdings dafür Sorge zu tragen, daß die 
Feststellung der Verfolgungssitu:ltion und die Fesdegung der Asyldauer von staatli­
cher Willkür frei bleiben, was etwa durch die Mitwirkung des Hohen Flüchtlings­
kommissars gesichert werden könnte. 

Schließlich und viertens bedürfen politische Flüchtlinge humaner, nicht diskriminie­
render Lebensbedingungen - ein Aspekt, der von auf die Öffnung bz.w. Schließung 
der Staatsgrenzen fixierten Doktrinen vernachlässigt wird. Hier kommt die Rclati­
vierung der rechtlichen Differenz zwischen Staatsangehörigen und Fremden zum 
Tragen und zeigt sich die menschenrechtliche Idee des politischen Asyls: Wer 
infolge politischer Verfolgung ohne Schurz gestellt ist , soll Asyl »genießen« (vgl. 
Art. '4 I AllgErklMR). Die de facto oder de iure aus ihrem Heimatstaat Ausgestoße­
nen sollen für die Dauer des Asyls Aufnahme in eine andere politische Gemeinschaft 
finden . Es spricht einiges dafür, das Recht auf politische Gemeinschaft als Men­
schenrecht auszuzeichnen, das der Kategorie des Nationa.lstaats vorausliegt.1' Der 
argument3tionsstrategische Voneilliegr auf der Hand. Ein derartiges Recht bedroht 

nicht staatliche Souveränicätsansprilche, sondern muß von diesen vorausgesetzt wer­
den: Keine Personalhoheit ohne Personen, über die sie ausgeübt werden kann. 
Was aber könnte ein solches Recht auf politische Gemeinschaft besagen ~ Wenn 
damit nur der Schutz vor Zurückweisung, Auslieferung oder AusweisuTlg gemeint 
wäre, müßte es nicht zusätzlich formuliert werden. Es läßt sich aber hinsichtlich der 

5Jl Die Empfehlung dcs Mifl\s\eIT;lICS Nr. &lh6 vom 5. I>. ' 99, ' Iehl "ar, d ,e nalion.len Asylvafahrm­
unter W.hrung der Vcrl2hrenssa'21ltlcn - 2U vereonheltlichen. ,n>hc<onder~ lür Schulz vor ZUruCkWOl­

sun~ und Rechtshilfe 2U sorgen . D ie Empfehlungen 913 (19SJ) und 10'6 ('985) der parlamentaroschen 
VusammJung bekrafcigen eme Anregung de. Hoh.en Fluchtling, kommlS'''-s, auch. hel großen Flüch.­
lingszahlcn wcmg$ICM tempo":;. Asyl und hum.ne Lebensbedmgungen zu gar.tnlleren. Die Entschlie· 
ßungen de, Eu rop.p.rI.menu (Doc. 58} AP 0160 v. 9. 6. '9~ J) bef" •• n SIch mit der besunägllchcn 
Behandlung Asyhuchcnde •. 

I' Vb!. R. Man< (Anm. j), 1 \ ,IL S . • ueh oben Aom.s und 48. 
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)0 universell dekl:uicrtcn Vorstellung vom AsyJ,.genuß. konkretisieren . Asyl genießt 

nicht bereirs, wer einer nationalen Jurisdiktion unterstellt wird; von »genießen" 
kann vielmehr nur die Rede sein. wenn politische Flüchtlinge wie SllUltsbürger 

(wenn auch grundsätzlich auf Zeit) behandelt werden. Einer politischen Gemein­
schaft gehört" an . wem nicht von vornherein ungleiche Lebensbedingungen auferlegt 
werden . Sonderbehandlungen, wie etwa die zwangsweise Unterbringung in Lagern, 

und rechtliche Diskriminierungen. wie etwa Arbeitsverboce. sind mit politischem 
Asyl dis Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft unvereinbar. 

Gewiß nicht eine die politische Verfolgung belreibende Regierung. wohl aber 
politisch verfaßte GeseJ1schahen können im Verhältnis zueinander geltend machen, 
daß ihre Mitglieder während eines temporären Aufenthaltes im Ausland nicht 
dauerhaft demoralisiert. stigmatisiert" oder geschädigt werden. Da keine Gesellschaft 
gegen politische Verfolgung immun ist, kann von allen angenommen werden. daß 
sie sich unter dem Druck des Weltflüchdingsproblems auf zwischenstaatliche 
AbmadHlngen einlassen, die für einen derartigen Fall Schutz vor Willkür und eine 
politische Ersarzgemeinschaft, jedenfalls aber eine gleichmäßige Verceilung der 
• Verfolgungs lasten. verbürgen)) 

v. Asyl als Schutz vor Folter 

Zu klären bleibt damit, ob Gefolterte oder von Folter Bedrohte politisches Asyl in 
Anspruch nehmen können. Eine Situation größerer Schutzlosigkeit als Foher ist 
kaum vorstellbar. Nach diesem Kriterium wäre die Asylberechtigung keine Frage. 

Gleichwohl ist international wie national außerordentlich umstrinen, ob Folter als 

politische Verfolgung gilt. In der Flüchdingskonvention fehl! ein ausdrückJicher 
Hinweis auf Folter. Die Erklärung über den Schutz vor Folter von 1975 H stellt 
keine Verbindung zwischen Asyl uDd Folter her; sie gibt den Staaten nur auf, 
Vorkehrungen gegen Folter und andere grausame. unmenschliche und erniedri­
gende Behandlungen zu treffen (Art. 3-0), Folterungen zu ahnden und gegebenen­
falls die Opfer zu entschädigen (Art" . 7-1 I). Die UN-Folterkonvention von 19&4 

ergänZT bzw. wiederholt nur die regional- oder national-rechtlichen Auslie(erungs­
verbote. soweit sie den Staaten zur Auflage macht, in Fällen drohender Folter von 
Zurück- oder Ausweisungen abzusehen (An. 3 I) - ein Passus. gegen den einzelne 
Signatarstaaten wie zuletzt die Bundesrepublik erhebliche Vorbehalte gehend ma­
chen .ll Das völkerrechtliche Zurückweisungsverbot wäre aber nur dann ein Äquiva­
lent zum politischen Asyl, wenn es den Staaten nicht nur untersagte. Flüchtlinge 

IJ Flir di~se Annlhm~ finden stch sLlrke E,·idenzen In der Flüchtling,konventlon (Art. J3 (I) sowIe Im 
Ausli...f.rungsredll (Verbol d~r A usliderung poliuscher Sulit'''cr, Verbot der Aus~dcrung Ix, drohen­
de r Folter und .nder~r unmenschlicher, g .. u,,,,,,.r oder cm,cdngendu Beh;tndlung; vgJ. dazu G . Fun· 
,,"nberg. Anm. ~8) WIe auch ,n neueren reglon.len und tnlcmauonalen ErkHrungen zum Asylrecht 
(nAsyl für Personen U\ Gd,},r vOr Verfolgung., Resolution cl", MimSlerkomll~e.s des E.uropUl!eS v. 
'9.6. '967; Erklärung über das tcrr'tomJe Asyl ln d,"" Mitgliedsla"en drs Europ3r3res v. 5. 11. 1977, w . 
bn O. KimnWllch, Anm. 4', Rz . '39: UN·Asylrcchtsdek.hr:tuon v. '4."· t967. Anm. ~4). Vgl. luch die 
RC>olutloncn , und> (XXIV) der Uoterkomm .. ,"on für die Vcrhllldcrung von Disk nmmlerungcn und 
für d~o SChULZ \'On Mindcrh,"cn v. 'l. 8. '9it bzw. v 16.8. '97' (abgcdr. tn : B.Simma. Anm. 11, '5 ff) 
und die Empfeblungen du Organe der Europäischen GerneU1,cbai! (Anm. SI .). 

S4 Nach",. Anm. 18. 
II Repr'stnt.tn<en der Bundesrcpublik s.hen Im Verbot d., A usli.rerung, Au""t,sung und Abschtebung 

b~ 1 drohend .. Foher c,ne . Auswellllng der A'ylpnl<IS". d; •• völ~g lußerh.lb des VOrStellungsvermo­
gens der Verfassungsviite .. liege (FR , .. ' 7.7. '986), "'eil .Foher .. 1m übngen zu ab"r:>k, defiRlen '~1 
(Südd. Zeltg. v. r8.1". I. '986). 
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unmiuelb,lT an der Grenze oder nach der Einreise abzuweisen, sondern ihnen 
zugleich aufgäbe, Asylsuchenden die Anreise zu gestatten . Im Völkerrecht ist eine 
so weite Auslegung des non-refoulement jedoch keineswegs herrschend. 16 In der 

Praxis der europäischen Staaten setzt sich gerade ;n letzter Zeit eine engherzige 
Interpretation durch, die eine »Vornevertcidigung« gegen politische Flüchtlinge 
durch Visumzwang und TransportverbOIe für Fluggesellschaften diktiert. 
Ebensowenig wie das Zurückweisungsverbot m.achen Ausliefenmgssperren die 
Frage nach dem Zusammenhang von Asyl und Folter enlbehrlieh. Zum einen steHt 

das Auslieferungsrechr auf den politischen Gehalt einer Straftat ab, während 

politisches Asyl auf politische Verfolgung und die allgemeine Situation der rechcli­
ehen oder faktischen Schutzlosigkeit der Verfolgten abhebt. Zum anderen lassen 

Auslie.ferungsverbote die Fragen nach der Rechtsstellung der Betroffenen und den 

von ihnen zu genießenden Lebensbedingungen offen. 
Das Schweigen der Flüchdingskonvention z.ur Folter und die Zurückhalrung der 

internationalen Deklarationen zum asylrechtlichen Schutz der Gefolterten oder von 
Folter Bedrohten ist daher zumindest überraschend . Die Überraschung legt sich, 

wenn man sich vergegenwärtigt, daß in bezug auf politisches Asyl international wie 
nationaJ die Vorstellung gehegt wird, bei Folter sei zwischen politischer und 

nichtpolitischer) rein strafrechtlicher Verfolgung w unterscheidenY Demnach hat 
Anspruch auf Anerkennung als Konvemionsnüchtling bzw. ist asyl berechtigt, wer 

aus einem in der Flüchtlingskonvention genannten Grunde gefoltert wurde oder 
werden soll. Folter, zur Aufklärung .. normaler« Straftaten angewendet, soll dagegen 
»niemals politische Verlolgung«li oder bestenfalls ein Indiz sein, das durch die 
Erforschung der politischen Motive des Folterstaates zu erhärten ist. l , Warum aber 
soll es bei Folterungen nun doch nicht allein auf die Schutzlosigkeit der Opfer, also 
ihre Entrechtung und faktische Ausbürgerung, und auE die Mittel staatlicher Herr­

schafesausübung ankommen? Einem deutschen StaatSrechtslehrer verdanken wir 
den Hinweis auf die zynische Staatsraison) die Uns im Kleide der asylrechtlichen 
Dogmatik - "kein Asyl für KrimineUe!~ - entgegentritt: Da könnte ja jeder 

kommen, der gefolten wird! Oder: »Jemand, der in die Bundesrepublik auswandern 
will, könnte in einem Folterland durch eine Straftat das Einreise- und Aufenthalts­
recht für die Bundesrepublik erwerben.,,60 

Gegen die Unterscheidung von politischer und nichtpolitischer Folter wird einge­
wendet, daß nicht die Motivation, sondern Art und Grad der Reaktion eines Staates 
bei der Prüfung der Asylgründe den Ausschlag geben . Gemessen wird jeweils die 
MenschenrechtS- oder Rechtssraatswidrigkeil .61 Diese Kritik bezieht ihre Plausibili­
rät aus einem verfassungsrechclichen Kontext wie crwa dem des Art. [6 IJ 2 GG . 
Jede Suche nach einem raschen und wirksamen zwischenstaatlichen Schutz vor 
Folter belastet sie mit voraussetzungsvollen normativen Maßstäben. Im völkerrecht-

56 Vg) . W. K~)in, D1S Pnl11.'p d ... Non-Refoulement (ßcm/FrMkj"un 1981). 
57 Nach ... else bel o. Kimmlnlch (Anm.4~). R;r.. >0\, >4711; R. M ... , Foller ,m Asylrecht. m: vorgänge 

1986,64 (r. 
58 H.Quantsch (Anm. 5), 7S, der mehl ~W1.chcn ausnahm,weise oder sY'Icmmsch ans<wcnd,·,cr FolIO" 

sondero ZWischen ... normalcr .. und ... potitIs.cher ... Knnunaliü, unlen:chclde1. 
59 Die Rechtsprechung der Verwahungsgenchte und des ßund.s'·crl.ssungsgerochts I~t ,n diesem Punkt 

uncmhc,,~ch und WIdersprüchlich . Für die lndizwirkun& von Foher: ßVc""GE 67. 193. VGH ßW, 
InfAusIR 1985. l8j rf und OVG Lüncburg, InIAu,lR. '985 , 18S H. Geg .. , die lndl2wtrkung '·On 
M~ßn:thmcn zur ErL""ngung VOn Aus, .. gen bel V,·rdJcn, von polimchen WIe nlchlpolinschen S,raf",­
len: BVcrwG, InlAuslR '986, .65 If. 

60 H. QuanlSc.h (Anm. 5),71. 
61 Vgl. R. Mm,. ZA R '98 1, ~l; Franz 10 : H,ndb. des Asyl(echlS 198 I (», 777; I. v. Pollern (Anm. 1). 16S/ 

.8j f. 

)1 
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J2 lichen Kontext steht aber ein allseits anerkanntes oder auch nur zustimmungsfähiges 
Konzept von Menschenwürde oder von Rechtsstaarlichkeit nichr zur Verfügung. 
Zwar läßt sich dartun, daß die westlichen FreiheitSrechte über die Befreiungsbewe­
gungen Eingang in die nichtwesdieben Kulturen gefunden haben. Allerdings ist 
zweifelhaft, ob das Postulat der Unantastbarkeit der menschlichen Würde mit dem 
ihm zugrundeliegenden absrrakten und individualistischen Menschenbild eine ver­
gleichbare Verbreirungschance haben kann. Der Pluralismus der Menschenrechts­
verständnisse spricht dagegen. 
Dem Vorwurf des Eurozentrismus und »Menschenrechtsimperialismus« entgeht 
jene Kritik an der Folterdogmatik, die auf die funktionale Bedeutung von Folter 
absteUt. Von Folter als »gängigem Bestandteil der Ermitclungsarbeit~ schließt diese 
Auffassung auf eine »asylrechtsrelevance VerfoJgungstendenz«, weil regelmäßig 
praktizieree Folter der "Demonstration und zugleich Festigung scaatlicher Macht« 
diene. 6

• Wen Folter nur ausnahmsweise rrifft, der wird diese Differenzierung 
zwischen Regel -Folter und Ausnahme-Folter kaum nachvollziehen wollen. Aus der 
Perspektive der Opfer und Bedrohten stellt sich die Frage, warum das Kriterium der 
Schutz- und Rechtlosigkeit für Ausnahmefälle nicht gelten soll. Naheliegender 
ware, auch hier den »politischen Vernichtungswillen« eines Staates am Werke zu 
sehen. der ein absolutes Rechtsverbot, nämlich das Folterverboc, überschreitet, um 
»das Opfer zu vernichten und für immer aus der politischen Gemeinschaft aus­
(zu)schließen «6) oder ihm durch schärfste politische Verfolgung Anpassung abzu­

nötigen . 
Zur Kritik der Abgrenzungslehren bedarf es nichr des Rückgriffs auf unsichere 
normative Maßstäbe oder funktionale Erwägungen; denn sie genügen nicht einmal 
dem von ihnen selbst implizit oder explizit erhobenen Anspruch, die AsyleIltschei­
dung nach rationalen, d. h. logisch konuollierbaren Kriterien zu fällen. Dazu wäre 

erforderlich, die nichtpolitische Folter von der politischen einigermaßen trennscharf 
abzugrenzen. Die vorgeschlagenen Grenzen kranken jedoch an einer dreifachen 
Unbestimmtheit. EYStens gilt für Begriffe wie "politische Verfolgung~, »normale 
Verbrechensaufklärung. oder »reiner Gesetzesvollzug«, daß sie wie die Rechtsspra­
ehe insgesamt se17U.1.ntisch unbestimmt sind, also keine deutlich konturierten Bedeu­
tungsränder haben. Die Hoffnung <auf ein klares System juristischer Begriffe, denen 
strikte Auslegungs- und Anwendungsmethoden Eindeutigkeit verleihen, trägt seit 

der Kritik an der Begriffsjurisprudenz nostalgische Züge. Die Einsicht in die 
semantische Unbestimmtheit mag heute trivial erscheinen, weil uns die philosophi­
sche Hermeneutik und die Sozialwissenschaften aufgeklärt haben. Hinsichtlich der 
Prädikate »politisch« oder ~normal«, die ideologisch aufgeladen sind, ebenso wie 
hinsichtlich moralnaher Konzepte wie etwa "Folter« ist allerdings keine triviale 

Unbestimmtheit zu besorgen. Denn hier kann nicht auf die Rationalitätshilfen des 

alltäglichen Sprachgebrauchs oder einer einheitlichen Verwendungsweise innerhalb 

der "interpretatorischen Gemeinschaft- der Juristen rekurriert werden; die Bedeu­
rungen wechseln dramatisch im Zeitablauf und zwischen den unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten. 
Zweitens sind die hier interessierenden Begriffe wie alle abstrakten Rechtsbegriffe 
auch strukturell oder technisch unbestimmt. Als abstrakte Konzepte bedürfen sie 
jeweils der Konkretisierung in einem spezifischen Juristischen Kontext . Was Folcer 
oder policische Verfolgung bedeutet, läßt sich bei einer Asylentscheidung nicht 
abstrakt festlegen, sondern ist auf AsyJgründe, auf die Flüchtlingskonvenrion. auf 

61 Vgl. ß . Huber, Ausl;,ndcr- und Asylrech, (München "Sl). 170 und O . Kimmlnlch (Anm. 4'), 1U:.1IO. 
6} R. Mu< (Anm. S). '91 
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nationale Asylverfahren ete. zu beziehen . Dabei sind eine Reihe unterschiedlicher 
Perspektiven denkbar: die des verständigen neutralen Beobachters, die aller men­
schenrechclich Denkenden, die der Opfer, die Perspektive des Aufnahmescaates 
oder des Foltedandes. Die Abgrenzungslehren signalisieren, daß sie mit der struktu­
rellen Unbestimmtheit ihre Probleme haben, die sie vorwiegend objektivistisch zu 
bändigen versuchen. Stecs aber taucht ein »subjektiver Faktor« als »gefährliches 
Supplement«64 auf, das die Rationalität einer dogmatischen Fesclegung Stört. Wer 
beispielsweise die »unpolitische« Qualität von Folterungen aus der formalrechtli­
chen Verfahrensgescaltung oder dem reinen Gesetzesvollzug oder aus oHiziell­
staarlichen Dokumenten ableitet,61 muß sich des Einwandcs erwehren, nur die 
greifbare, objektive Hülle für etwas ganz Anderes bezeichnet zu haben. Flugs 
kommen dann staatliche Intentionen und Motive ins Spiel. Wer nun aber die Grenze 
zwischen politischer und nichtpolitischer Folter entsprechend der Motivation des 
Folterlandes verlegt, muß Hinweise auf »objektive Faktoren« geben, aus denen sich 
eine solche Motivlage in überpriifbarer Weise erschließen läßt. Immerhin ist für 
Folter kennzeichnend, daß sie weithin geächtet und weithin praktiziert wird. Wer 
daher die Perspektive wechselt und sich auf die Verfolgungsfurcht der von Folter 
Betroffenen einstellt, fr3gt im zweiten Schritt nach deren :oBegründetheit«, also nach 
der objektiv fcslSteUbaren Gefahr. Auch hierfür gibt es freilich keine kontextunab­
hängigen Meßzahlen, sondern allenfalls Annäherungswerte . Diese beruhen ihrer­
seits auf subjektiven Einschätzungen, bisweilen auch auf höchst idiosynkratischen 
richtedichen Wahrnehmungen, die in einem irritierenden Ausmaß den Blickwinkel 
von Foltersta3ten einnehmen.66 

Drittens isr die rechdicbe Bearbeitung der Folterproblematik kognitiv oder funda­
mental unbestimmt oder jedenfalls unterbestimmt. Die abstrakten Begriffe ",politi­
sche Verfolgung~ oder ,)Folter« müssen nämlich jeweils in bezug auf einen sozialen 
Kontext hin konkretisiere werden. Ob ein Asylsuchender verfolgt wurde oder Folter 
zu gewänigen hat, ist keine Heine~ Rechcsenrscheidung. Gefragt ist vielmehr eine 
"Ges3JT\tschau des jeweiligen Lebenssachverhalcs einschließlich der politischen Si-

64 Das .geflhrliche Supplemenl< schemt In Texren als da! Gegentw ~\1 dem einen, unmer w,edcr beronten 
MOllv auf. Zu dieser Mtthod~ der Texc!cktüre und ·kntik vgl. J. Demda, Gr:unmarologie (Fnnkfun 
'983), 144 11. 

6\ Wie <rW, H . Quantsch (Anm. s) oder auch das BVerwG : . Weder dem Inhalt noch dCf Anwendung des 
nutendIen Str>/recbu oder des Strafverf~rensrechts h~t das Berufungsgcndll Anh.ltspunl<lC d>für 
cnUlchmen können, daß di~ Stl";lfverfolgungsorgane dll".uf ,bziehcn. die Betroffenen - zumindest auch­
w<-gcn in",r Rassc .. , oder wegen ihrer politischen Überzeugung zu "effen .• (InfAuslR 1986, ,6\). 

66 Was abwegrg oder lebensfremd erscheint, gewInnt freilich ,m Kontext der gegenwämgell Asyldeblltcn 
111 Europ. lind 111 der BundesrcpubJik eine .Ubensnähr., die nlch, mehr junStisch, sondern nur mehr 
morali..ch-polinsch ~u knl>soeren OIt. weil n.chr der Eindruck enlSlehr, den Gcnchten "" an strlggenten 
Auslegungen oder konSIStenten ßcgriindungen gdtgen. Das BVenvG v.mehr SIch , ,edenfalls in d<r 
jünvten, oben zirienen Encscht:idung (Anm . S9, lof AuslR '986, 26S ff) ganz ollensichr~ch ,ls Voll­
strecker dcr exekull v verfugten Abwehr vön A.<ylsuc.henden. Nur sO Ut versländlich, daß riirlmche 
Asylsuchende, die wegen ihrer T.irigke.ir In link.<- oder rechuouremuuschen Organis.llooen In ihrem 
HeimllSLUl FolI.< zu befürchren h.ben, dennoch nicht als Asylbcrec.hrigrc anerkannt wurdeD . D:u 
BVe.wG enrwJck.ch V.nrändnos für die .Furchr< folternder riirkJscher S,:ursorgo.ne ,,"or elntr DC"Srlb,­
li5,erUDg der S<aaLi- und GescllschoIc.sonlnung .. und tr'ge dem .Erwartunvdruck. Rechnung, "m 
K:unpf um die Rcuung der bedrohten St:utseinhcll Erfolge bei der Aufklärung .inscblagrger Straftaren 
;\UIZUWClscn- (S. 167). Sodann "'eiß d" Geric.IJt, lmmcrlun d .. hö~b"c Vcrw.I'U11gsgench, d .. Bundcs­
republik, daß es den folternden Sicherheitskräfteo nichr darum geht, .politlScbe S"oIürcr wegen ihr« 
Gesinnung zu maßregeln. - dOl wär" 25ylrcch15rclevame foher -, >sondern SIe ,n ihrem srou15gcfihr­
dendem Tun zU hindern Inw. wegen dieSe! Tun .. - unter Anwendung auch voo Foher In asylrechcsLn"c­
levanrer Weise - , 01l1er Bostr.1iung 7uzuftihren. (a.~.O.). Oll! die", Ausführungen keine Enlglelsungen 
smd, bcwe .. t eme Durchsicht der cm.schlägigen Rec.htsprcchung der Verw.Jrunc'scrtc.IJre UI Asybogd.­
gcnheiten, die sich bioSlchtlic.IJ der Bc",enung von Folterungen weitgehend von ,nrers\lhjekuv zugängli. 
c~en Kri.ericn freigemachr hat. Vgl. RspNach", . bei R. M"", (Aom . 38), J071f. Zur Kritik vgl. B. Huber, 
Legn:imatlon dcr Foher 10 der Rech,sprechung zum A..ylrecht, KJ 198}, r64 ff und R. Marx, Polimches 
Strafrecb, und Foher ,m Asylre<:ht, ZAR '984, tOlli. 
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34 ruation im Herkunftsland •. 6J In die Abgrenzung von politischer und nichtpoliti­
scher Folter gehen, meist verkürzt und verdeckt, Realanalysen der politisch­
rechtlichen Verhältnisse des Folterlandes, möglichst auch ihrer historischen Ent­
wicklung sowie normative Beschreibungen der gesellschaftlichen Ordnung ein. 
Jedes richterliche Urteil skizz.iert - wie rudimenür 3uch immer - das soziale 
Arrangement, das in Begriffe wie "Foher« oder "poliLische Verfolgung« eingelassen 
ist. Die Unmöglichkeit, diese titanische Aufgabe zu bewältigen, beweisen par3do­
xerweise gerade jene juristischen Entscheidungen, die sich daran machen, den 
sozialen Kontext ihrer Urteilsgründe wenigstens grob J'.U umreißen.'! 
Die Kritik an der juristischen Rationalität der Abgrenzungslehren soll hier nicht 
weiter vertieft werden. Es ist nicht auszuschließen. daß eine solche Kritik die 
Intention dieser Dogmarik verfehlt. sollte es ihr am Ende nicht um die rationale 
Vermittlung zwischen internationalem oder nationalem Redlt, zwischen Flücht­
lingskonvention und Asylgarantie einerseits und der Asylentscheidung im Einzelfall 
andererseits gehen, sondern um die Entlasrung der potentiellen Aufnahmeländer 
(und ihrer Justiz) von Foheropfem, die Asyl suchen. 
Die nicht nur konzeptuelle. sondern auch empirische Unangemessenheic der 
•• Apartheid" von politischer und nichtpolitischer Folter erhellt ein abschließender 
Blick auf die aktuelle Folterpraxis und ihre Vorgeschichte. Die als rechtsförmiges 
Ritual ausgezeichnete vormoderne Foherpraxis läßt sich nur mit Mühe und allein in 
Hinsicht auf die Bindung an Beweisrecht und vorgeschriebene Verfahrensweisen als 
»rechtliches« Phänomen - nach heutigem Sprachgebrauch : a\s GeserzesvoJlzug -
etikenieren. Streng genommen richtet sich auch die Leibesmaner technisch nicht 
allein auf die aufzuklärende Tat oder auf die Absicherung der juristischen Sanktion 
durch ein Geständnis. Sie fügt sich vielmehr "logisch in ein Scrafsystcm ein. in 
welchem direkt oder indirekt der Souverän selbst Anklage erhebt, das Uneil fällt 
und die Strafen vollstrecken läßt. da über das Gesetz er selbst durch das Verbrechen 
angegriffen worden ist. In jedem Vergehen steckt ein crimen maje,tatis und noch im 
geringsten Verbrecner ein kleiner potentieller Königsmörder.«6? Der politische 
Souverän ist stets als Macht gegenw:irtig. die Rache übt, Leiden verordnet oder 
Gnade vor Recht ergehen läßt . In diesem Sinne ist die Folter der Vor-Aufklärungs­
zeit ein "poülischer Faktor~. /O 

Für die moderne Folterpraxis - und den Übergang vom Geständnis- zum Gesin­
nungszwang - trifft dies erst recht zu. Als (Timen majwatis kann heute jede Fonn 
politischer Nonkonformität in den Bannkreis der Folterer führen. Der politische 
Souverän tritt heute in anderem Gewande auf. ist gleichwohl allgegenwärtig. Folter 
findet nicht in .. rechtlichen« Bahnen statt; sie ist eingegliedert in maßnahmestaatli­
ehe Herrschaft. Abgesehen vom islamischen Fundamentalismus diktieren politische 
Ideologeme, der $ieherheitsbedarf politischer Regime oder die Konsenszwänge 

autoritärer Staaten den Rückgriff auf Folrer. Dissidenten und auch Straftäter, die 
den Respekt vor der staatlichen Rechtsordnung vermissen lassen, bedrohen den 
Souverän und sollen durch physiscbe und psychische Marter auf einen Slaatstragen­
den Kurs oder zum Schweigen gebracht werden. Im lo.Jahrhunden wird Folter als 
ein öffeDtliches Ereignis inszeniert, das im Verborgenen stattfindet, um die imagi­
näre Allmacht der Staatsgewah besonders wirkungsvoll zu verbreiten . Hinter dem 
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Schirm der Geheimhaltung und der offiziellen Bekenntnisse zu Recht und Men­
schenrechten waltet eine Politik. deren Terror sich nicht auf Regel- oder Ausnahme­
Folter Stützt. Sie bedient sich vielmehr der noch in der Zusage, Folterer zu 
bestrafen, bekräirigren Drobung, jede als staatSgefährdend erkannte Person jederzeit 
der Folter zu unterwerfen, um ihre politische Gesinnung zu korrigieren oder 
a usz u löschen. 

VI. Scbluß 

Worin könnte nun die oben angekündigte paradoxe Intervention in die Folterpraxis 
des 20. Jahrhunderts bestehen? Wohl darin. daß Folter zwar als extreme Form 
politischer Verfolgung gekennzeichnet. aber zur Abhilfe dennoch kein weiteres 
Menschenrecht formuliert wird. Und das, obwohl mit dem internationalen Men­
schenrecht auf Asyl als Ausprägung des Elementarrechts auf Zugehörigkeit zu einer 
politischen Gemeinschaft ein theoretisch durchaus überzeugendes und praktisch 
möglicherweise leistungsfähiges Konzept :wr Verfügung stünde. Statt die men­
schenrechtlichen Folterveroote räumlich auszudehnen durch einen menschenrecht­
lieh begründeten Schutz vor Verfolgung im Ausland, wird hier auf ein weniger 
nobles Motiv gesetzt: das gegenüber nationalen Egoismen sekundäre Interesse 
potentieller ZufluchtSländer an einer gleichmäßigen Veneilung der Asyllasten. Statt 
auf den kontrafaktischen Idealismus eines internationalen Menschenrechts auf Asyl 
zu vertrauen, soll also, ähnlich wie bei den Auslieferungsübereinkommen, die Logik 
der Gegenseitigkeit in Führung gehen. Wie die Vorschläge aus dem Kreis der 
Europäischen Gemeinschaft zeigen, isr die Annahme nicht unbegründet. daß sich 
die Staaten über Aufnahmequoten und Mindeststandards humaner Lebensbedin­
gungen für politische Flüchtlinge sowie eine zwischenstaatliche VerantwOrLung für 
den Schutz politisch Verfolgter einigen. Der vom Weltflüchtlingsproblem gesetzte 
Zwang zur Kooperation der souveränen Staaten könnte. gleichsam als List egoisti­
scher Staatsräson, Überlegungen hin zu einem internationalen Minderheitenschutz 
~uslösen. Auf diesem Wege ware denkbar, daß die Staaten in Ausübung ihrer 
Souveränität höchstselbst das wohl am zähesten verreidigtc Reservat souveräner 
Slaadichkcit schwächen - das Fremdenrecht. 
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